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− Voraussetzung für den Erwerb der außerordentlichen 
Mitgliedschaft für Verlage: Eintragung im Handelsregister 
oder einem vergleichbaren ausländischen Register oder 
Anmeldung eines Gewerbes

− Voraussetzung für den Erwerb der ordentlichen 
Mitgliedschaft für Verlage: Eintragung im Handelsregister 
oder einem vergleichbaren ausländischen Register

Problem: für den Erwerb der außerordentlichen respektive 
ordentlichen Mitgliedschaft kann somit ein Wechsel der 
Gesellschaftsform erforderlich sein

-> finanzielle und rechtliche Nachteile für Verlage möglich

1. BISHERIGE REGELUNG 

GbR

Gewerbetreibende

kein Gewerbe
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− Nachweis der Organisationsstruktur und 
Vertretungsberechtigung soll künftig auch durch die 
Vorlage anderer aussagekräftiger Dokumente möglich 
sein

Vorteile:

− Keine Abwägung mehr nötig, ob eine Mitgliedschaft in 
der GEMA die Nachteile einer Umfirmierung aufwiegt 
oder nicht

− GEMA erhält dennoch die erforderlichen Daten über 
die Verlage 

2. NEUREGELUNG

Erleichterung des Erwerbs der außerordentlichen respektive ordentlichen Mitgliedschaft für Verlage, 
die als reine Gewerbetreibende oder GbR organisiert sind oder gar kein Gewerbe angemeldet haben: 


	Folie 1: TOP 13 der Tagesordnung  nachweis der organisationsstruktur zum erwerb der mitgliedschaft für verlage
	Folie 2: 1. Bisherige Regelung 
	Folie 3: 2. NEUREGELUNG

